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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
BMF: Steuerbefreiung für die einer Einfuhr 
vorangehenden Lieferungen von Gegenständen 
(§ 4 Nr. 4b UStG) 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 9. April 
2026 ein Schreiben zur Steuerbefreiung für die einer Einfuhr 
vorangehenden Lieferungen von Gegenständen (§ 4 Nr. 4b 
UStG) veröffentlicht. 

Hintergrund 

Gemäß § 4 Nummer 4b UStG sind die einer Einfuhr vorangehende Lieferung von 

Gegenständen und die dieser Lieferung vorausgegangenen Lieferungen von der 

Umsatzsteuer befreit. Im Zeitpunkt der Lieferung darf der Gegenstand somit noch 

nicht gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 4 UStG in das Inland eingeführt worden sein. 

Eine solche Einfuhr liegt vor, wenn Ware aus dem Drittland im Inland in den zoll- 
bzw. steuerrechtlich freien Verkehr überführt wird. 

Die Befreiung dient der Steuervereinfachung bei Lieferungen von Gegenständen, 

die in die Europäische Union, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht in den zoll- und 

steuerrechtlich freien Verkehr gelangen, sondern sich zunächst in einem sog. 

besonderen (Zoll-)Verfahren nach Artikel 5 Nummer 16 Buchstabe b in Verbindung 

mit Artikel 210 UZK befinden. 

Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 
846, wird dazu in Abschnitt 4.4b.1 umfassend geändert. 

Anwendungsregelung 

Diese Regelungen des Schreibens sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. 

01 

Fundstelle 
BMF, Schreiben vom 9. 

April 2026, III C 3 - S 

7157-

a/00005/001/052. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-04-09-steuerbefreiung-einfuhr-gegenstaende.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-04-09-steuerbefreiung-einfuhr-gegenstaende.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-04-09-steuerbefreiung-einfuhr-gegenstaende.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=5
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Für vor dem Tag der Veröffentlichung dieses BMF-Schreibens ausgeführte 

Umsätze im Sinne des Absatzes 6 wird es nicht beanstandet, wenn der leistende 

Unternehmer diese abweichend von den in Absatz 6 genannten Ausführungen 

steuerfrei behandelt hat. 

Das BMF-Schreiben vom 28. Januar 2004 – IV D 1 — S 7157 — 01/04 — / — IV D 

1 — S 7157a — 01/04 — (BStBl I S. 242) wird mit Wirkung zum 9. April 2026 

aufgehoben.  
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 16. April 2026 

Verfassungsmäßigkeit des § 15a Abs. 1a EStG 

Die Behandlung sogenannter vorgezogener Einlagen durch § 15a Abs. 1a Satz 1 

Alternative 2 des Einkommensteuergesetzes ist verfassungsgemäß. 

Zur Umsatzsteuerpflicht von 
Bestattungsleistungen 

Die im Rahmen der Kühlung eines Leichnams erfolgende Überlassung von Kühl-

räumen und -zellen ist keine nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfreie Ver-

mietung, wenn sich die Leistung dadurch charakterisiert, dass der Leichnam ge-
kühlt wird (Abgrenzung zu Tz. 2.2 des BMF-Schreibens vom 23.11.2020, BStBl I 

2020, 1335). 

Urteil vom 26. Februar 
2026, IV R 27/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 18. Dezember 
2025, V R 31/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610072/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610073/
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Rechtsprechung im Blog 
„Passive“ Entstrickung in grenzüberschreitenden 
Sachverhalten 

Mit einem aktuellen Urteil hat der Bundesfinanzhof (BFH) ent-
schieden, dass eine sogenannte steuerrechtliche Entstrickung 
in grenzüberschreitenden Fällen - ein Vorgang, bei dem stille 
Reserven von Wirtschaftsgütern aufgedeckt und besteuert 
werden, weil ansonsten die Bundesrepublik Deutschland 
(Deutschland) ihr Besteuerungsrecht verlieren würde - grund-
sätzlich auch durch eine bloße Rechtsänderung eintreten kann 
(„passive“ Entstrickung). 

Hintergrund und Sachverhalt 

Mit Wirkung ab dem Jahr 2006 hat der Gesetzgeber in mehreren Steuergesetzen 
Tatbestände verankert, die dem deutschen Fiskus in bestimmten grenzüberschrei-

tenden Konstellationen das Recht zur Besteuerung der in Wirtschaftsgütern ruhen-

den stillen Reserven einräumen, obwohl sich die stillen Reserven für den Steuer-

pflichtigen noch nicht - zum Beispiel infolge eines Verkaufs des Wirtschaftsguts - re-

alisiert haben. Voraussetzung für den vorzeitigen Steuerzugriff ist jeweils, dass das 

Besteuerungsrecht von Deutschland an dem Wirtschaftsgut ausgeschlossen oder 

beschränkt wird. Ein solcher Fall kann beispielsweise vorliegen, wenn ein Steuer-

pflichtiger ein Wirtschaftsgut von einer inländischen in eine ausländische Betriebs-

stätte überführt. 

Von Anfang an umstritten war, ob eine Entstrickung gegebenenfalls auch ohne ein 
aktives Handeln des Steuerpflichtigen eintreten kann. Diese Frage stellt sich insbe-

sondere, wenn das deutsche Besteuerungsrecht dadurch verlorengeht oder be-

schränkt wird, dass Deutschland mit dem betreffenden ausländischen Staat ein 

neues Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) abschließt, nach 

dem künftig das Besteuerungsrecht an den stillen Reserven des Wirtschaftsguts 

nicht mehr Deutschland, sondern dem anderen Staat zusteht oder Deutschland sich 

verpflichtet, die von dem anderen Staat erhobenen Steuern auf die eigenen Steuern 

anzurechnen. 

03 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 19. No-

vember 2025 (I R 41/22), 

veröffentlicht am 9. April 
2026, vgl. die Pressemit-
teilung 023/26. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieser bei-

den Urteile finden 

Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610067/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/passive-entstrickung-in-grenzueberschreitenden-sachverhalten/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/passive-entstrickung-in-grenzueberschreitenden-sachverhalten/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/254096/exit-tax-in-cross-border-cases-following-changes-in-law/
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Der BFH hat die Möglichkeit einer solchen „passiven“ Entstrickung nunmehr grund-

sätzlich bejaht. In dem entschiedenen Fall ging es um eine deutsche GmbH, die 

Gesellschafterin einer spanischen Kapitalgesellschaft war, welche über spanischen 

Immobilienbesitz verfügte. Zum 01.01.2012 war ein neues DBA zwischen Deutsch-
land und dem Königreich Spanien (Spanien) wirksam geworden, in dem Deutsch-

land sich verpflichtet hatte, für den Fall, dass in Deutschland ansässige Steuer-

pflichtige Anteile an Gesellschaften mit einer „Immobilienquote“ von mindestens 50 

% (Wertansatz spanischer Immobilien im Verhältnis zur Bilanzsumme) veräußern, 

die von Spanien auf die Veräußerung erhobene Quellensteuer auf die deutsche 

Steuer anzurechnen. 

Das Finanzamt (FA) sah in der Gefahr, im Falle einer künftigen Veräußerung der 

Anteile durch die GmbH spanische Quellensteuer auf die deutsche Steuer anrech-

nen zu müssen, eine Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts im Sinne 

von § 4 Abs. 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes und unterwarf bei der GmbH 
den hypothetischen Gewinn aus einer (fiktiven) sofortigen Veräußerung im Veranla-

gungszeitraum 2012 der deutschen Körperschaftsteuer. 

Das Finanzgericht (FG) gab der Klage der GmbH in erster Instanz statt, weil es die 

Möglichkeit einer allein auf einer Rechtsänderung beruhenden Entstrickung schon 

im Grundsatz abgelehnt hat. 

Entscheidung des BFH 

Obwohl der BFH dieser Begründung nicht gefolgt ist, sondern eine Entstrickung 

auch in den Fällen einer Rechtsänderung grundsätzlich für möglich hält, hatte die 

Revision des FA letztlich keinen Erfolg, denn das FA hatte die Rechtsfolgen einer 

möglichen Entstrickung dem „falschen“ Veranlagungszeitraum zugeordnet. Diese 

treten nach dem Urteil des BFH in der letzten juristischen Sekunde ein, bevor der 

Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts wirksam wird. Dies 

wäre im Urteilsfall noch im Veranlagungszeitraum 2011 gewesen. 

Auch in dem ebenfalls am 9. April 2026 veröffentlichten Urteil vom 19.11.2025 - I R 
6/23 hat der BFH zur „passiven“ Entstrickung entschieden. Das FA hatte eine Ent-

strickung im Hinblick auf australischen Immobilienbesitz einer deutschen Kapitalge-

sellschaft daraus abgeleitet, dass mit dem Inkrafttreten eines neuen DBA zwischen 

Deutschland und Australien zum 01.01.2017 das deutsche Besteuerungsrecht an 

einem künftigen Veräußerungsgewinn hinsichtlich der australischen Immobilien 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610066/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610066/


PwC   steuern + recht aktuell   Ausgabe 15, 16. April 2026  7 
Home    

entfallen sei. Dagegen klagte die Steuerpflichtige und bekam vor dem FG Recht. 

Der BFH bestätigte das Urteil des FG, weil bereits auf der Grundlage des „alten“, 

bis 31.12.2016 geltenden DBA kein deutsches Besteuerungsrecht an einem Ge-

winn aus der Veräußerung der Immobilien bestanden hatte. 

Die Praxis wird sich darauf einstellen müssen, dass Änderungen von DBA oder an-

deren Gesetzen in grenzüberschreitenden Fällen gegebenenfalls zu einer vorzeiti-

gen Besteuerung von in Wirtschaftsgütern ruhenden stillen Reserven führen kann. 

Es ist jedoch im Einzelfall genau zu prüfen, ob die jeweilige Rechtsänderung tat-

sächlich zu einem Ausschluss oder einer Beschränkung des deutschen Besteue-

rungsrechts geführt hat. Änderungen oder Neuabschlüsse von DBA vollziehen sich 

meist in längeren Verfahrensabläufen, so dass den Steuerpflichtigen häufig noch 

Zeit bleibt, sich darauf einzustellen. 

Kein Gewerbeertrag einer GmbH aus der 
Veräußerung ihres Mitunternehmeranteils an 
einer Projektgesellschaft 

Der Gewinn aus der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils 
durch eine Kapitalgesellschaft unterliegt bei dieser grundsätz-
lich nicht der Gewerbesteuer. Dies gilt auch bei der Veräuße-
rung des Mitunternehmeranteils an einer Projektgesellschaft in 
der Rechtsform einer GmbH & Co. KG, deren sachliche Gewer-
besteuerpflicht noch nicht begonnen hat. Dies hat der Bundes-
finanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Die Beteiligten streiten darüber, ob der Gewinn der Klägerin, einer GmbH, aus der 

Veräußerung ihres Kommanditanteils an einer GmbH & Co. KG (KG, Untergesell-

schaft, Mitunternehmerschaft) im Streitjahr 2012 --also nach Inkrafttreten des § 7 

Satz 2 Nr. 2 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung des Fünften 

Gesetzes zur Änderung des Steuerbeamten-Ausbildungsgesetzes und zur Ände-

rung von Steuergesetzen (StBAÄG) vom 23.07.2002 (BGBl I 2002, 2715)-- bei der 

Klägerin (Obergesellschaft, Mitunternehmerin) der Gewerbesteuer unterliegt. 

Klägerin des Verfahrens ist eine GmbH, deren Geschäftsgegenstand im Streitjahr 

2012 die Projektentwicklung für Immobilien sowie der An- und Verkauf von 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 11. De-

zember 2025 (III R 38/22), 

veröffentlicht am 9. April 

2026. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Ur-

teils finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610068/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/254100/sale-of-limited-partnership-share-in-special-project-company-not-subject-to-trade-tax/
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Grundstücken war. Die Klägerin gründete in den Jahren ab 2012 acht sog. Projekt-

gesellschaften, alle in der Rechtsform der GmbH & Co. KG, und übernahm 100% 

der Kommanditanteile an diesen Gesellschaften. Komplementärin der Projektgesell-

schaften war jeweils eine Verwaltungs-GmbH ohne Kapitalbeteiligung. 

Nach relativ kurzer Zeit veräußerte die Klägerin ihre Kommanditanteile an den Pro-

jektgesellschaften an Fondsgesellschaften. Zu diesem Zeitpunkt hatte die jeweilige 

Projektgesellschaft lediglich einen aufschiebend bedingten Kaufvertrag über den 

Erwerb einer sog. Sozialimmobilie (Altersresidenz, Pflegeheim etc.) abgeschlossen. 

Außerdem hatte die Projektgesellschaft einen aufschiebend bedingten Pachtvertrag 

abgeschlossen, durch den sie die von ihr noch zu erwerbende Sozialimmobilie an 

einen Betreiber verpachtete. Die aufschiebenden Bedingungen waren bis zur Ver-

äußerung der Kommanditanteile durch die Klägerin noch nicht eingetreten, so dass 

bis dahin weder der Kauf- noch der Pachtvertrag zivilrechtlich wirksam geworden 

war. Erst recht hatte die jeweilige Projektgesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung 
(noch) nicht das Eigentum an der Sozialimmobilie erworben. Die Projektgesellschaft 

übte vielmehr eine vorbereitende und (noch) keine werbende Tätigkeit aus. Sie 

hatte demzufolge keinen Gewerbebetrieb (vgl. BFH vom 30. August 2012, IV R 

54/10, BStBl. II 2012, 927, Rn. 19 ff.). 

Streitgegenständlich ist die gewerbesteuerliche Behandlung der Veräußerung des 

Kommanditanteils an einer der Projektgesellschaften durch Vertrag vom 28. No-

vember 2012. Die Klägerin und die Komplementär-GmbH hatten diese Gesellschaft 

erst im Januar 2012 gegründet. Die Kommanditanteile an den anderen Projektge-

sellschaften veräußerte die Klägerin in den Jahren 2014-2016, die nicht Gegen-

stand des Klageverfahrens sind. 

Nach einer Betriebsprüfung unterwarf das Finanzamt den im Erhebungszeitraum 

2012 erzielten Veräußerungsgewinn der Gewerbesteuer bei der Klägerin. Es vertrat 

die Auffassung, dass der Veräußerungsgewinn zum Gewerbeetrag der Klägerin 

rechnen müsse, da ihre gesamte Tätigkeit nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Gewerbesteuer-

gesetz (GewStG) als Gewerbebetrieb gelte. Eine Zuordnung zum Gewerbeertrag 

der Projektgesellschaft nach § 7 Satz 2 Nr. 2 GewStG komme hingegen nicht in Be-

tracht, da die Projektgesellschaft im Erhebungszeitraum 2012 keine werbende Tä-

tigkeiten ausgeübt habe. Mangels Gewerbebetriebs der Projektgesellschaft unter-

liege der Veräußerungsgewinn bei der Klägerin auch nicht der gewerbesteuerlichen 

Kürzung nach § 9 Nr. 2 GewStG und sei in vollem Umfang gewerbesteuerpflichtig. 



PwC   steuern + recht aktuell   Ausgabe 15, 16. April 2026  9 
Home    

Die Klage vor dem Finanzgericht Bremen hatte Erfolg (siehe unseren Blogbeitrag). 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision 

als unbegründet zurückgewiesen. 

Das Finanzgericht hat im Ergebnis zu Recht entschieden, dass der Gewinn aus der 

Veräußerung des Mitunternehmeranteils --entgegen der Auffassung des Finanz-

amts-- kein laufender Gewinn der Klägerin aus deren eigenem (gewerblichen 
Grundstücks-)Handel ist, sondern ein Veräußerungsgewinn. 

Denn die vom Finanzamt angenommene Zuordnung zum laufenden Gewinn der 

Klägerin (Obergesellschaft) würde einen Handel mit Grundstücken oder sonstigen 

Wirtschaftsgütern voraussetzen, an dem es im Streitfall aus den nachfolgend dar-

gestellten Gründen fehlt. 

Die Klägerin konnte bei steuerlicher Betrachtung insbesondere nicht mit "Anteilen 

an Personengesellschaften" handeln, da ein Mitunternehmeranteil --anders als zum 
Beispiel ein GmbH-Geschäftsanteil (s. BFH-Urteil vom 25.07.2001 - X R 55/97, 

BFHE 195, 402, BStBl II 2001, 809)-- steuerrechtlich kein Wirtschaftsgut darstellt 

(z.B. BFH-Beschluss vom 07.12.2023 - IV R 11/21, BFH/NV 2024, 283, Rz 36). 

Der Mitunternehmeranteil verkörpert die Zusammenfassung aller Anteile an den 

Wirtschaftsgütern, die zum Gesellschaftsvermögen der Personengesellschaft gehö-

ren und die dem betreffenden Gesellschafter nach § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO zuzurech-

nen sind (vgl. Beschluss des Großen Senats des BFH vom 25.02.1991 - GrS 7/89, 

BFHE 163, 1, BStBl II 1991, 691, unter C.III.3.b cc; BFH-Urteile vom 01.03.2018 - 

IV R 15/15, BFHE 261, 231, BStBl II 2018, 539, Rz 32, und vom 22.06.2017 - 

IV R 42/13, BFHE 259, 258, Rz 33) beziehungsweise die quotale Berechtigung des 
Gesellschafters an den zum Gesamthandsvermögen gehörenden Wirtschaftsgütern 

(BFH-Beschluss vom 07.12.2023 - IV R 11/21, BFH/NV 2024, 283, Rz 36). 

Die Klägerin konnte auch nicht mit ihr gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO zuzurechnenden 

Wirtschaftsgütern der KG handeln, da diese im Zeitpunkt der Veräußerung noch 

nicht über Wirtschaftsgüter verfügte. 

Das Finanzgericht hat im Ergebnis zutreffend entschieden, dass der Gewinn aus 

der Veräußerung des Mitunternehmeranteils bei der Klägerin nicht der 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/235902/veraeusserung-von-anteilen-an-einer-gewerblich-gepraegten-personengesellschaft/
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Gewerbesteuer unterliegt. Dabei kann der Senat im Streitfall offenlassen, ob die-

ser --wie das Finanzgericht angenommen hat-- infolge einer teleologischen Reduk-

tion des § 7 Satz 1 (und 2) GewStG schon nicht im Gewerbeertrag der Obergesell-

schaft zu erfassen ist. Denn jedenfalls wäre er dort nach § 9 Nr. 2 GewStG zu kür-
zen. 

Business Meldungen 

Jahreskonferenz für energieintensive Unternehmen (JEU) 

Auch 2026 bringen wir führende Akteur:innen aus energieintensiven Unternehmen, 
Branchenverbänden, Behörden und der Wissenschaft zusammen, um die aktuellen 

energiepolitischen und regulatorischen Entwicklungen einzuordnen und deren kon-

krete Auswirkungen auf die Praxis zu diskutieren. Im Mittelpunkt stehen dabei um-

setzungsnahe Lösungsansätze und strategische Handlungsoptionen für Unterneh-

men. 

Unter dem Motto „Zwischen Aufbruch und Regulierung“ laden wir Sie deshalb auch 

in diesem Jahr ganz herzlich zu unserer Jahreskonferenz für energieintensive Un-

ternehmen (JEU) am 12. Mai 2026 in den Design Offices Düsseldorf ein.  

 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/254142/jahreskonferenz-fuer-energieintensive-unternehmen-jeu/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/254142/jahreskonferenz-fuer-energieintensive-unternehmen-jeu/
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Service 

 

Steuern zum Frühstück 
Webcast, 29.4.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 
30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/steuernzumfruehstueck
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 
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